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§ 642 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Der Verfrachter hat, sobald die Güter an Bord genommen sind, dem Ablader unverzüglich gegen Rückgabe des

etwa bei der Annahme der Güter erteilten vorläu gen Empfangsscheins oder Übernahmekonnossements (Abs. 5) ein

Konnossement in so vielen Ausfertigungen auszustellen, als der Ablader verlangt (Bordkonnossement).

(2) Alle Ausfertigungen des Konnossements müssen gleichlautend sein; in ihnen muß angegeben sein, wie viele

Ausfertigungen ausgestellt sind.

(3) Der Ablader hat dem Verfrachter auf Verlangen eine von ihm unterschriebene Abschrift des Konnossements zu

erteilen.

(4) Der Schi er und jeder andere dazu ermächtigte Vertreter des Reeders ist zur Ausstellung des Konnossements auch

ohne besondere Ermächtigung des Verfrachters befugt.

(5) Das Konnossement kann mit Zustimmung des Abladers auch über Güter ausgestellt werden, die zur Beförderung

übernommen, aber noch nicht an Bord genommen sind (Übernahmekonnossement). Der Ausstellung eines

Bordkonnossement steht es gleich, wenn in dem Übernahmekonnossement vermerkt wird, wann und in welches

Schiff die Güter an Bord genommen sind.
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